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Bericht 2026-DFIN-11	XX. Mai 2026
—
Ausgleich der Folgen der kalten Progression
Wir unterbreiten Ihnen einen Gesetzesvorentwurf zur Änderung des Gesetzes vom 6. Juni 2000 über die direkten Kantonssteuern (DStG – SGF 631.1) im Rahmen des Ausgleichs der Folgen der kalten Progression.
Gemäss den Artikeln 40 Abs. 1 und 62a Abs. 1 des Gesetzes vom 6. Juni 2000 über die direkten Kantonssteuern (DStG) (SGF 631.1) werden bei der Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen die Folgen der kalten Progression periodisch, mindestens aber alle drei Jahre durch eine Anpassung der Tarifstufen und der Sozialabzüge ganz oder teilweise ausgeglichen.
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[bookmark: _Toc225750980]Vorschriften über die kalte Progression
—
Kalte Progression ist die Steuermehrbelastung, die dann eintritt, wenn der Steuertarif nicht an die Entwicklung des Nominaleinkommens angepasst wird. Die höhere Steuerbelastung entsteht dadurch, dass die Steuerprogression zunimmt, ohne dass sich die Kaufkraft erhöht.
Wir erinnern daran, dass die gesetzlichen Vorschriften über den Ausgleich der Folgen der kalten Progression im Jahr 2010 mit Wirkung auf den 1. Januar 2011 geändert wurden. Seitdem müssen die Einkommens- und Vermögenssteuertarife sowie die Sozialabzüge angepasst werden, sobald der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) seit der letzten Anpassung um mindestens 5 % gestiegen ist, mindestens aber alle drei Jahre.
[bookmark: _Toc225750981]Begründung des Berichts
Die Folgen der kalten Progression sind letztmals 2022 mit Wirkung auf den 1. Januar 2023 ausgeglichen worden. 
Im Jahre 2025, d.h. 3 Jahre nach der letzten Anpassung, beschloss der Staatsrat, die Nichtindexierung der Tarife und Abzüge im Zusammenhang mit der kalten Progression als Massnahme ins Programm zur Sanierung der Kantonsfinanzen (PSKF R_18) aufzunehmen. 
Der geltende Referenz-LIK ist also derjenige von Dezember 2021 und liegt bei 103,8 Punkten (Basisindex 2005 = 100). Vergleicht man diesen Index mit demjenigen von Dezember 2025, der bei 109,3 Punkten (2005 = 100 Punkte) liegt, so stellt man eine Erhöhung des LIK um 5,3 % fest. Nach der Ablehnung des SKfG durch das Stimmvolk am 26. April 2026 sind somit die Voraussetzungen, die den Staatsrat zur Verfassung des vorliegenden Berichts verpflichten, erfüllt. Die entsprechenden allfälligen Gesetzesänderungen werden auf 1. Januar 2027 in Kraft gesetzt. 


[bookmark: _Toc225750982]Sozialabzüge nach Ausgleich der Folgen der kalten Progression 
In der folgenden Tabelle werden die gegenwärtigen Sozialabzüge den Sozialabzügen nach Ausgleich der Folgen der kalten Progression gegenübergestellt, nicht gerundet und auf die nächsten hundert Franken gerundet (ausser beim geringfügigen Abzug beim Vermögen, der aus Gründen der Kohärenz bei der Abzugsgewährung auf die nächste Stufe oder Betrag gerundet wird): 
Auch wenn das Runden auf die nächsten hundert Franken zur Folge hat, dass einige Beträge überkorrigiert werden, befürwortet der Staatsrat dies dennoch im Interesse einer besseren Lesbarkeit. Werden die Abzüge ohne Runden angepasst, beeinträchtigt dies die Verständlichkeit des Gesetzes für die Steuerpflichtigen.

	Art des Abzugs
	Geltender Abzug
	Abzug mit Anpassung, nicht gerundet
	Abzug mit Anpassung, gerundet

	Abzug für Kinder/Waisen:
- Erstes und zweites Kind (Maximum)
- Ab drittem Kind (Maximum)
- Einkommensgrenze
- Erhöhung der Einkommensgrenze pro Kind
	



8 600

9 600
62 700


10 100
	



9 056

10 109
66 022


10 635
	



9 100

10 100
66 000


10 600

	Unterstützungsbedürftige Person
	
5 000
Der Betrag wurde ab StP 2023 geändert (5000 statt 1000)
	
5 265
	
5 300

	Studierende, Auszubildende
	
3 600
	
3 791
	
3 800

	Steuerpflichtige Person im Rollstuhl
	
2 500
	
2 632
	
2 600

	Pflege zu Hause
	Tatsächlicher Betrag
	Der Betrag wird nicht angepasst, da es sich um den tatsächlich erhaltenen Betrag handelt.

	Steuerpflichtige Person mit bescheidenem Einkommen:
- Alleinstehend, ohne Kinder

- Verheiratet oder alleinstehend, mit Kindern
- Alleinstehende Rentner/innen, ohne Kinder
Verheiratete oder alleinstehende Rentner/innen mit Kindern
	



Max. 4100 / Einkommensgrenze 20 300

Max. 5100 / Einkommensgrenze 24 300

Max. 9100 / Einkommensgrenze 24 300

Max. 11 100 / Einkommensgrenze 30 300
	



Max. 4317 / Einkommensgrenze 21 376

Max. 5370 / Einkommensgrenze 25 588

Max. 9582 / Einkommensgrenze 25 588

Max. 11 688 / Einkommensgrenze 31 905
	



Max. 4300 / Einkommensgrenze 21 400

Max. 5400 / Einkommensgrenze 25 600

Max. 9600 / Einkommensgrenze 25 600

Max. 11 700 / Einkommensgrenze 31 900




	Art des Abzugs
	Geltender Abzug
	Abzug mit Anpassung, nicht gerundet
	Abzug mit Anpassung, gerundet

	Vermögen Alleinstehende
	Vermögen
	Betrag
	Vermögen
	Betrag
	Vermögen
	Betrag

	
	bis 75 000
	55 000
	bis 78 974
	57 914
	bis 79 000
	57 800

	
	von 75 001 bis 100 000
	45 000
	von 78 975 bis 105 299
	47 384
	von 79 001 bis 105 300
	47 300

	
	von 100 001 bis 125 000
	35 000
	von 105 300 bis 131 623
	36 855
	von 105 301 bis 131 600
	36 800

	
	von 125 001 bis 150 000
	25 000
	von 131 624 bis 157 948
	26 325
	von 131 601 bis 157 900
	26 300

	
	von 150 001 bis 175 000
	15 000
	von 157 949 bis 184 273
	15 795
	von 157 901 bis 184 200
	15 800

	
	von 175 001 bis 200 000
	5 000
	von 184 274 bis 210 597
	5 265
	von 184 201 bis 210 500
	5 300

	
	ab 200 001
	0
	ab 210 598
	0
	ab 210 501
	0

	Vermögen Verheiratete oder Alleinstehende mit Kindern
	bis 125 000
	105 000
	bis 131 623
	110 564
	bis 131 600
	110 600

	
	von 125 001 bis 160 000
	85 000
	von 131 624 bis 168 478
	89 504
	von 131 601 bis 168 500
	89 500

	
	von 160 001 bis 195 000
	65 000
	von 168 479 bis 205 332
	68 444
	von 168 501 bis 205 400
	68 400

	
	von 195 001 bis 230 000
	45 000
	von 205 333 bis 242 187
	47 384
	von 205 401 bis 242 300
	47 300

	
	von 230 001 bis 265 000
	25 000
	von 242 188 bis 279 041
	26 325
	von 242 301 bis 279 200
	26 200

	
	von 265 001 bis 300 000
	5 000
	von 279 042 bis 315 896
	5 265
	von 279 201 bis 316 100
	5 100

	
	ab 300 001
	0
	ab 315 897
	0
	ab 316 101
	0



Bei Betrachtung der Zahlen ist festzustellen, dass die meisten Beträge, die auf die nächsten hundert Franken gerundet sind, angepasst werden müssen. Der Ausgleich der Auswirkungen der kalten Progression würde sich somit für die meisten von diesen Abzügen betroffen Steuerpflichtigen auswirken.


[bookmark: _Toc225750983]Tarife
Der Einkommenssteuertarif wurde an die Teuerung angepasst, was für alle Steuerpflichtigen zu einer Steuersenkung führt. Ausserdem wurde auch die Freigrenze angepasst und von 5200 Franken auf 5500 Franken angehoben, gerundet auf die nächsten hundert Franken. 

	Bisheriger Steuertarif
	Neuer Steuertarif

	Einkommen
	KSt-Satz
	Erhöhung
	Einkommen
	KSt-Satz
	Erhöhung

	0
	0.0000
	0.0000
	0
	0.0000
	0.0000

	5 200
	1.0000
	0.0259
	5 500
	1.0000
	0.0245

	17 500
	4.1745
	0.0147
	18 500
	4.1745
	0.0140

	31 400
	6.2139
	0.0108
	33 100
	6.2147
	0.0102

	48 300
	8.0352
	0.0069
	50 900
	8.0267
	0.0066

	63 800
	9.1042
	0.0064
	67 200
	9.1020
	0.0061

	77 600
	9.9846
	0.0036
	81 800
	9.9899
	0.0034

	102 100
	10.8662
	0.0032
	107 600
	10.8667
	0.0030

	128 700
	11.7172
	0.0030
	135 600
	11.7066
	0.0029

	156 000
	12.5355
	0.0023
	164 300
	12.5382
	0.0022

	181 000
	13.1097
	0.0015
	190 600
	13.1160
	0.0014

	207 100
	13.5000
	0.0000
	218 100
	13.5000
	0.0000



Der Vermögenssteuertarif wurde an die Teuerung angepasst, was für alle Steuerpflichtigen zu einer Steuersenkung führt. Die Freigrenze wurde nicht angepasst.

	Bisheriger Steuertarif
	Neuer Steuertarif

	Steuerpflichtiges Vermögen
	Steuer in Fr.
	Erhöhung in Fr. pro 1000.-
	Steuersatz in ‰
	Steuerpflichtiges Vermögen
	Steuer in Fr.
	Erhöhung in Fr. pro 1000.-
	Steuersatz in ‰

	0
	0
	0.50 
	0.00
	0
	0
	0.50
	0.00

	50 000
	25
	1.10 
	0.50
	53 000
	26.50
	1.10
	0.50

	100 000
	80
	1.80 
	0.80
	105 000
	83.70
	1.80
	0.80

	200 000
	260
	2.50 
	1.30
	211 000
	274.50
	2.50
	1.30

	400 000
	760
	3.10 
	1.90
	421 000
	799.50
	3.10
	1.90

	700 000
	1690
	3.50 
	2.41
	737 000
	1779.10
	3.50
	2.41

	1 000 000
	2740
	3.70 
	2.74
	1 053 000
	2885.10
	3.70
	2.74

	1 200 000
	3480
	2.90
	2.90
	1 264 000
	3665.60
	2.90
	2.90





[bookmark: _Toc225750984]Finanzielle Auswirkungen
Der diesem Bericht zugrunde liegende Landesindex der Konsumentenpreise vom Dezember 2025 ist identisch mit demjenigen vom Dezember 2024. Die Schätzung basiert jedoch auf den Daten der jüngsten verfügbaren statistischen Grundlage von 2023. 
[bookmark: _Toc225750985]Für den Kanton:
Finanziell wirkt sich der nach den unter Punkt 3 dargelegten Modalitäten errechnete Ausgleich der Folgen der kalten Progression auf der Grundlage der amtlichen Steuerstatistiken 2023 per 31. Dezember 2025 wie folgt auf die einfache Kantonssteuer aus:
Einkommenssteuer:
Einkommenssteuertarif	21,6 Mio.
Sozialabzüge für Kinder	4,1 Mio.
sonstige Sozialabzüge vom Einkommen	0,1 Mio. 
Sozialabzüge für Steuerpflichtige mit bescheidenem Einkommen	3,5 Mio.
Gesamtkosten Änderungen Einkommenssteuer	29,3 Mio.
Diese finanziellen Auswirkungen beziehen sich auf den Betrag der einfachen Kantonssteuer. Der kantonale Einkommenssteuerfuss muss auf die obenstehenden Beträge angewandt werden. So belaufen sich die Gesamtkosten für den Kanton mit dem derzeitigen Steuerfuss von 96% auf schätzungsweise 28,1 Millionen Franken.
Vermögenssteuer:
>Vermögenssteuertarif	0,7 Mio.
>Sozialabzüge vom Vermögen	0,3 Mio.
>Gesamtkosten Änderungen Vermögenssteuer	1 Mio.
Diese finanziellen Auswirkungen beziehen sich auf den Betrag der einfachen Kantonssteuer, d.h. mit einem kantonalen Einkommenssteuerfuss von 100%, was dem derzeitigen Steuerfuss entspricht. 

[bookmark: _Toc225750986]Für die Gemeinden und Pfarreien
Für die Gemeinden machen die finanziellen Auswirkungen rund 80 % der einfachen Kantonssteuer aus, also 23,4 Millionen Franken für die Einkommenssteuer und 0,8 Millionen Franken für die Vermögenssteuer. 
Auch der Bezug der Kirchensteuer wird davon berührt, die finanziellen Auswirkungen machen rund 10 % der einfachen Kantonssteuer aus, also 2,9 Millionen Franken für die Einkommenssteuer und 0,1 Millionen Franken für die Vermögenssteuer.
[bookmark: _Toc225750987]Antrag
Der Staatsrat beantragt Ihnen, davon Kenntnis zu nehmen, dass die Änderungen der Sozialabzüge und Tarife gemäss dem vorstehenden Vorschlag in die Änderungen des DStG 2027 integriert werden. Er präzisiert auch, dass gegebenenfalls der Landesindex der Konsumentenpreise vom Dezember 2025 der Referenz-LIK für alle Tarife und Abzüge bei der nächsten Analyse sein wird, auch für Beträge, die nicht geändert wurden. 
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